
 

Amtliche Bekanntmachungen 
 

der Pädagogischen Hochschule Freiburg 
 

2013, Nr. 2 11.01.2013 

 

Geschäftsordnung für das  
Chief Information Office (CIO) 

an der Pädagogischen Hochschule Freiburg 
 
 
Der Senat der Pädagogischen Hochschule Frei-
burg hat gemäß § 19 Abs. 1 Landeshochschulge-
setz (LHG) vom 1. Januar 2005 (GBl. S. 1) am 7. 
November 2012 die folgende Geschäftsordnung 
beschlossen. 
 
 

Die Entwicklung von moderner Informations‐ und 

Kommunikationstechnologie stellt die Hochschulen 
vor die Anforderungen beständiger Innovation und 
Evaluation bestehender Konzepte. An der Päda-
gogischen Hochschule Freiburg wurden diese 
Themen kontinuierlich in Gremien bearbeitet, die 
über die Grenzen zwischen Forschung, Lehre und 
Verwaltung hinausgingen. Die bisherigen Struktu-
ren eines „Beirates Kommunikation, Information 
und Medien (KIM)“ und eines 

„KIM‐Lenkungsgremiums“ werden angesichts neu-

er Herausforderungen in die Struktur eines „Chief 
Information Office“ (CIO) überführt. 
 

§ 1 Funktionen 
 
Das Chief Information Office (CIO) ist für Belange 

der Informations‐ und Kommunikationstechnologie 

an der PH Freiburg zuständig. Es entwickelt – in 
enger Kooperation mit dem Rektorat – die Strate-
gien in diesem Bereich, berät das Rektorat bei 
Entscheidungen und überwacht ihre Umsetzung. 
 
Das Chief Information Office 
• berät das Rektorat bei strategischen und budge-
tären Entscheidungen im Bereich Information und 
Kommunikation, 
• erstellt in regelmäßigen Abständen einen Strate-

gie‐ und Entwicklungsplan im Bereich Information, 

Kommunikation und Medien, 
• gestaltet den kontinuierlichen Diskurs in der 
Hochschule zu medienbezogenen Entwicklungen 
und bezieht dazu insbesondere die Medienbeauf-
tragten der Fakultäten und Institute ein • gestaltet 
Richtlinien zur Vergabe von medienbezogenen 
Budgets, 

• begleitet die Vernetzung der Informations‐ und 

Kommunikationsteilsysteme in Lehre, Forschung 
und Verwaltung, 

• initiiert die regelmäßige Evaluation der Informa-

tions‐ und Kommunikationsinfrastruktur an der 

Hochschule 
 

§ 2 Zusammensetzung 
 
Ständiges Mitglied des CIO ist das Rektoratsmit-
glied, das die Information und Kommunikation in 
seinem Geschäftsbereich verortet hat. 
 
Das CIO setzt sich darüber hinaus aus folgenden 
Mitgliedern zusammen: 
• Sprecher/in des Gremiums ist ein/e VertreterIn 
der Professorenschaft mit medienbezogenen 
Kompetenzen,  
• Kanzler/in der Pädagogischen Hochschule als 
Vertreter der Verwaltung, 

• Leiter/in des Zentrums für Informations‐ und 

Kommunikation (ZIK), 
• Leiter/in der Bibliothek, 
• Vertreter/in der Hochschule für den Bereich com-
putergestützte Lehre, 
• Vertreter/in der Gruppe der Studierenden.  
 
Die Sprecherin/der Sprecher wird vom Senat für 
eine Amtszeit von vier Jahren gewählt. Die Vertre-
terin/der Vertreter der Gruppe der Studierenden 
wird vom Senat für eine Amtszeit von einem Jahr 
gewählt. Vorschlagsberechtigt sind die Mitglieder 
des Senates. 
 
Das CIO kann zusätzlich themenbezogene Gäste 
in beratender Funktion hinzuziehen. 
 

§3 Arbeitsweise 
 
Das CIO tagt in der Regel mindestens einmal pro 
Semester. Eine Tagesordnung wird spätestens 
zwei Wochen vor der Sitzung durch den Sprecher 
verschickt und kann von den Mitgliedern noch 
ergänzt werden. Die Ergebnisse der Sitzung wer-
den dem Rektorat per Protokoll mitgeteilt. 
 
 
Freiburg, den 11. Januar 2013 

gez. Ulrich Druwe 

Prof. Dr. Ulrich Druwe 
Rektor 
 

 


